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Vollzug der Röntgenverordnung 
Erwerb der praktischen Erfahrung für die Fachkundegruppe R 2.2 „Rönt-
genstreuung und -analyse ausschließlich für handgehaltene Röntgenfluores-
zensanalysatoren (tragbare RFA)" 

57. Sitzung des Länderausschusses Röntgenverordnung, TOP C 10 
65. Sitzung des Länderausschusses Röntgenverordnung, TOP C 03 Nr. 2 
69. Sitzung des Länderausschusses Röntgenverordnung, TOP C 06 
72. Sitzung des Länderausschusses Röntgenverordnung, TOP C 08 

Aktenzeichen: RS II 3 - 11 603/2 • 

1. Mit der Fachkunde-Richtlinie Technik nach der Röntgenverordnung vom 

21. Dezember 2011 (GMB1 S. 1039) wurde für handgehaltene Röntgen-

fluoreszensanalysatoren eine eigene Fachkundegruppe R2.2 „Röntgen-

streuung und -analyse ausschließlich für handgehaltene Röntgenfluores-

zensanalysatoren (tragbare RFA)" geschaffen. Nach § 18a Absatz 1 

Satz 1 RöV ist für die Erlangung der Fachkunde in der Regel neben einer 

für den jeweiligen Anwendungsbereich geeigneten Berufsausbildung, 

sowie der erfolgreichen Teilnahme an einem anerkannten Fachkundekurs 

der Nachweis der praktischen Erfahrung erforderlich. In der Richtlinie 

wird für Personen ohne naturwissenschaftlich-technische Ausbildung ei

ne zweimonatige Sachkundezeit für den Erwerb der praktischen Erfah

rung gefordert. Personen mit einem Ausbildungsabschluss im naturwis-
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senschaftlich-technischen Bereich, die eine berufliche Vorbildung besit

zen, welche derjenigen eines Facharbeiters entspricht, wurde die Mög

lichkeit eingeräumt, diese praktische Erfahrung alternativ durch eine 

achtstündige Schulung zu erwerben, die vom Hersteller oder Lieferanten 

der Röntgeneinrichtung oder durch eine Kursstätte durchgeführt wird 

(siehe Anlage F der Fachkunde-Richtlinie Technik nach der Röntgenver

ordnung). 

In seiner 72. Sitzung hat der Länderausschuss Röntgenverordnung be

schlossen, diesen optionalen Erwerb der praktischen Erfahrung fur die 

Fachkundegruppe R 2.2 durch eine achtstündige Schulung allen Personen 

mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung zu ermöglichen. 

2. Die praktische Erfahrung für die Fachkundegruppe R 2.2 wird auf der 

Grundlage der in der 57. Sitzung des Länderausschusses Röntgenverord

nung beschlossenen Schulungsinhalte erworben. Diese Inhalte sind the

matisch stark an den Kursinhalten der Fachkundekurse angelehnt. Der 

Länderausschuss Röntgenverordnung hat in seiner 72. Sitzung in Ab

grenzung zu den Inhalten der Fachkundekurse Schulungsinhalten für 

achtstündige Schulungen zum Erwerb der praktischen Erfahrung für den 

Umgang mit RFA-Geräten mit dem Schwerpunkt auf der Vermittlung 

von praktischem Wissen zugestimmt (Anlage), die die in der 57. Sitzung 

beschlossenen Schulungsinhalte ablösen sollen. 

3. Darüber hinaus hat der Länderausschuss Röntgenverordnung in seiner 

72. Sitzung klargestellt, dass die Schulung zum Erwerb der praktischen 

Erfahrung nach § 18a Absatz 1 Satz 1 RöV von einer Einweisung in die 

sachgerechte Handhabung der Röntgeneinrichtung durch den Hersteller 
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oder Lieferanten nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RöV zu unter

scheiden ist. Da fur die praktischen Übungen im Rahmen der Schulung 

eine Einweisung in die Handhabung des Geräts erforderlich ist, hat der 

Länderausschuss Röntgenverordnung beschlossen, dass die Einweisung 

nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RöV ebenfalls im Rahmen der 

Schulung zum Erwerb der praktischen Erfahrung nach § 18a Absatz 1 

Satz 1 RöV durchgeführt und bescheinigt werden kann, sofern das bei 

der Schulung verwendete und das vom Betreiber verwendete Gerät glei

chen Typs sind. Sollte bei der Schulung ein anderer Gerätetyp verwendet 

werden oder die Schulung zum Erwerb der praktischen Erfahrung nach 

§ 18a Absatz 1 Satz 1 RöV durch eine Kursstätte erfolgen, ist zusätzlich 

eine Ersteinweisung durch eine qualifizierte Person des Herstellers oder 

Lieferanten nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 RöV notwendig. In je

dem Fall ist eine separate Bescheinigung für die Einweisung und für den 

Erwerb der praktischen Erfahrung erforderlich. 

Ich bitte Sie, die vorgenannten Beschlüsse dem Vollzug der Röntgenverord

nung zu Grunde zu legen. Die Inhalte dieses Rundschreibens werden bei der 

nächsten Überarbeitung der Fachkunde-Richtlinie Technik nach der 

Röntgenverordnung berücksichtigt. 

Im Auftrag 

(Dr. Geibel) 
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Anlage: 

Inhalte zum Erwerb der praktischen Erfahrung für „handgehaltene Röntgen-

fluoreszensanalysatoren (RFA)" 






